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Die vorliegende punktuelle Modifikation des PAG der Gemeinde Mertert richtet sich nach Art. 108bis 

(1) des modifizierten Gemeindeplanungs- und -entwicklungsgesetzes vom 19. Juli 2004 und umfasst 

somit den graphischen Teil des PAG sowie den rapport de présentation gemäß der entsprechenden 

großherzoglichen Verordnung vom 28. Juli 2011. Eine Änderung des schriftlichen Teils ist aus 

inhaltlichen Gründen nicht notwendig. Eine vorbereitende Studie ist laut Art. 108bis (1) nicht 

erforderlich. 
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1. PARTIE GRAPHIQUE DU PAG 

�x Situation existante et situation modifiée (20160250-ZP_MERT_MOD_09_01) 

�x �����u���v������ ���[���‰�‰�Œ�}�����š�]�}�v�U�� �À���Œ�•�]�}�v�� ���}�}�Œ���}�v�v� ���� ���µ�� �‰�o���v�� ���[���u� �v���P���u���v�š��général 

(20160250-ZP_MERT_MOD_09_02) 
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2. RAPPORT DE PRÉSENTATION 

2.1. LEITLINIEN DER PAG-ÄNDERUNG 

Anlass für die vorliegende punktuelle Änderung des PAG ist ein städtebauliches Konzept für die 

Wohnbebauung Ellerbierg am Ortsausgang der Ortschaft Wasserbillig. Das Konzept sieht den Bau von 

18 Einfamilienhäusern vor, von denen 16 Häuser über eine von der route d'Echternach ausgehende 

Stichstraße erschlossen werden sollen. Der gültige PAG sieht für den Bereich entlang der route 

���[�����Z�š���Œ�v�����Z�� ���]�v����zone de verdure vor, die zur Realisierung der Stichstraße unterbrochen werden 

muss. Die alte Bahntrasse ist im rechtskräftigen PAG als zone de circulation gekennzeichnet. Im 

Rahmen der vorliegenden Änderung des PAG soll diese als secteur de moyenne densité ausgewiesen 

werden, um die Anlage einer offenen Retentionsfläche zu ermöglichen. 

Somit bezieht sich die vorliegende punktuelle PAG-Änderung auf einen Bereich unterhalb vom 

Ellerbierg am Ortsausgang der Ortschaft Wasserbillig: 

 

Abbildung 1: Auszug PAG en vigueur, Abgrenzung der PAG-Änderung in blau 
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Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche von rund 60 ar (615 m²). Auf der Fläche stehen zwei Bäume, 

die Teil einer Baumreihe entlang der route ���[�����Z�š���Œ�v�����Z sind. Zum Änderungsbereich zählt ebenfalls 

die alte Bahntrasse der Prinz-Heinrich-Bahn, die Wasserbillig mit Echternach verband. Heutzutage wird 

die Trasse als kombinierter Fuß- und Radweg genutzt, was ebenfalls im gültigen PAG dargestellt ist. 

Aufgrund der geplanten Retentionsanlagen ist eine Verlegung um wenige Meter erforderlich.  

Die folgenden Abbildungen ordnen die betroffene Fläche in den räumlichen Kontext ein: 

 

Abbildung 2: Topographische Karte (Geoportail) mit Markierung des Planbereichs 
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Abbildung 3: Orthophoto 2013 Wasserbillig (Geoportail) mit Markierung des Standorts der Umklassierung 

 

 

Abbildung 4: Übersichtspläne: Kataster und Orthophoto 2013 (beides Geoportail)  
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Abbildung 5: Orthophoto 2013 (Geoportail) mit Eintragung der Fotostandorte 

  

1 

2 
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Alle Fotos: eigene Aufnahmen, 2013 

 

Im IVL (Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept) von 2004 wird der Gemeinde Mertert 

���]���� �Z�}�o�o���� ���o�•�� �c�Ì�µ�•���š�Ì�o�]���Z���Œ�� �Ì���v�š�Œ���o���Œ�� �K�Œ�š�^�� �]�u��Rahmen der Einwohnerentwicklung des Landes 

�Ì�µ�P���•�‰�Œ�}���Z���v�X�� �/�u�� ���v�š�Á�µ�Œ�(�� �����•�� �W�o���v�� �^�����š�}�Œ�]���o�� �c�>�}�P���u���v�š�^�� �À�}�v�� �î�ì�í�ð�� �Á�]�Œ���� ���]���•�����Z�}�o�o���� �����Œ�� �'���u���]�v������

Mertert bestätigt. Aufgrund der hohen Anzahl an öffentlichen Einrichtungen, Geschäften und 

Dienstleistungen in Verbindung mit der guten Anbindungen an den motorisierten Individualverkehr 

sowie den öffentlichen Transport gilt die Gemeinde Mertert als prioritärer Standort für die Entwicklung 

von Wohnbauprojekten im Rahmen einer integrativen Siedlungsentwicklung. 

Blick entlang der Route 

���[�����Z�š���Œ�v�����Z 

Blick auf Plangebiet von der 

�Z�}�µ�š�������[�����Z�š���Œ�v�����Z 

1 

2 
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Das beabsichtigte Wohnbauprojekt Ellerbierg zwischen der route d'Echternach, der Montée des 

Aulnes und der Verlängerung der rue des Vignes, welches Anlass für die PAG-Änderung ist, sieht 18 

Einfamilienhäuser an einem gut angebundenen Standort vor. Das Ortszentrum von Wasserbillig liegt 

in 650 m Entfernung und ist fußläufig oder mit dem Fahrrad gut zu erreichen. Im Zentrum sind alle 

nahversorgungsrelevanten sowie öffentliche Einrichtungen vorhanden. Der Bahnhof, von dem 

stündlich zwei bis vier Züge das Oberzentrum Stadt Luxemburg anfahren und dieses innerhalb einer 

halben bis dreiviertel Stunde erreicht wird, liegt ebenfalls im Zentrum. In unmittelbarer Nähe zum 

�W�o���v�P�����]���š�� �o�]���P�š�� ���]���� ���µ�•�Z���o�š���•�š���o�o���� �c���]�u���š�]���Œ���^�X�� �s�}�v�� �Z�]���Œ�� ���µ�•�� �•�]�v���� ���]���� �µ�u�o�]���P���v�����v�� �D�]�š�š���o�Ì���v�š�Œ���v��

Grevenmacher und Ettelbruck per Bus mit den Linien RGTR, 485 (Echternach �t Wasserbillig �t 

Grevenmacher, Stundentakt) und 507 (Diekirch �t Ettelbruck �t Wasserbillig �t Grevenmacher, 

Stundentakt) ebenfalls sehr gut erreichbar. 

Bezüglich der Strategischen Umweltprüfung (SUP) wird auf die Dokumente, die im Rahmen der SUP 

zum Gesamt-PAG der Gemeinde Mertert erstellt wurden, zurückgegriffen: Die 

Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP oder SUP Phase 1) hat ergeben, dass für die Planfläche Ellerbierg 

(in der UEP: W1 Rue des Vignes) vor allem für den Bereich der �^���Z�µ�š�Ì�P�º�š���Œ���c�W�(�o���v�Ì���v�U���d�]���Œ���U�����]�}�o�}�P�]�•���Z����

�s�]���o�(���o�š�^���µ�v�����c�>���v���•���Z���(�š�^���Z�}�Z�������]�•���•���Z�Œ���Z�}�Z�� Auswirkungen im Rahmen einer Bebauung zu erwarten 

sind. Die Stellungnahme des Umweltministeriums bezüglich der SUP-Phase 1 vom 29. Juni 2015 (Réf.: 

80368/PP) bestätigt diese Aussagen und fordert die Erstellung einer Detail- und Ergänzungsprüfung 

(Phase 2).  

In dieser zweiten Phase wurde eine detaillierte Analyse der geschützten Arten und Biotopen 

vorgenommen (Gutachten zu Vögel und Fledermäuse �t P.A.P. Ellerberg Wasserbillig, Milvus GmbH, 

2016) und Minderungs- sowie Kompensationsmaßnahmen vorgeschlagen. Die schwierigen 

topografischen Verhältnissen mit bis zu 35% Hangneigung sowie die vorhandenen Biotope und 

schützenswerte Arten auf der Planfläche sollen bei der weiteren Planung berücksichtigt werden. Als 

Maßnahme bietet sich daher die Konzentration der Bebauung auf den östlichen, flacheren Teil des 

Hangs an: Die Erschließung soll für den östlichen Teil über die route ���[�����Z�š���Œ�v�����Z�����Œ�(�}�o�P���v���µ�v���� �����Œ��

westliche Teil nur minimal überbaut und über die rue des Vignes erschlossen werden. Das vorliegende 

städtebauliche Konzept Ellerbierg berücksichtigt diese Vorgaben durch eine hangparallele 

Erschließung und die Konzentration der Bebauung auf den unteren, weniger steilen Teil an der route 

d'Echternach. Dennoch kann die Zerstörung von Lebensräumen und Nahrungsgebieten der 

betroffenen Arten nicht ganz verhindert werden, sodass ein Ausgleich erforderlich ist. Als 

Ausgleichsmaßnahme bietet sich der westlich gelegene, steilere Hangbereich an. Hier soll durch ein 

Mahdkonzept eine Magerwiese entwickelt werden, wodurch sich das Nahrungsangebot für Vögel und 

Fledermäuse erhöht und die Biodiversität gefördert wird (vgl. Gutachten von Milvus GmbH, S. 18).  
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Diese Details werden im PAP-Entwurf "Ellerberg" geregelt, der parallel zur vorliegenden PAG-Änderung 

in die Prozedur gehen soll. Begleitet wird der PAP-Entwurf von einem bereits im Entwurf vorliegenden 

"ökologischen Handbuch". Eine Festlegung der umweltbezogenen Anforderungen im Rahmen der 

PAG-Änderung ist nicht notwendig oder sinnvoll, da sich diese in ihrem Geltungsbereich nicht auf die 

Baufläche Ellerbierg selbst bezieht, sondern lediglich den Zugang zum geplanten Lotissement und den 

Bau von Retentionsanlagen gewährleistet. Diese Auffassung wird vom Umweltministerium in der 

Stellungnahme vom 9. November 2016 (Réf.: 87.079/CL) bestätigt und somit sind tiefergehende 

Untersuchungen im Rahmen der PAG-Änderung nicht notwendig. 

Der gültige PAG der Gemeinde Mertert weist im Plangebiet des städtebaulichen Konzepts Ellerbierg 

zwei verschiedene Wohnzonen aus: Der westliche Teil ist als secteur de faible densité (Artikel 9) 

gekennzeichnet und soll vor allem den Bau von Einfamilienhäusern ermöglichen. Der östliche Teil 

hingegen ist als secteur de moyenne densité (Artikel 8) ausgewiesen und erlaubt daher eine dichtere 

Bebauung: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Weiteren ist das Plangebiet für den PAP im gültigen PAG bereits mit einem secteur soumis à un 

plan ���[���u� �v���P���u���v�š�� �‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ�� �~�v�}�µ�À�����µ�� �‹�µ���Œ�š�]���Œ�U�� �o�}�š�]�•�•���u���v�š�• überlagert und schreibt somit die 

Aufstellung eines PAP für diesen Bereich vor. Das städtebauliche Konzept "Ellerbierg", das mit der 
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Gemeinde Mertert sowie der Plateforme de concertation abgestimmt ist, berücksichtigt mit wenigen 

Ausnahmen die Vorgaben des gültigen PAG. Deshalb ist im Rahmen der PAG-Änderung keine 

Anpassung der Zonierung für die Baufläche selbst erforderlich, sondern lediglich eine punktuelle 

Umklassierung der zone de verdure (Artikel 17) an der route ���[�����Z�š���Œ�v�����Z�U���µ�u�������v�������µ�������Œ���^�š�]���Z�•�š�Œ���˜����

zur Erschließung des östlichen Teils der PAP-Fläche zu ermöglichen. Die zone de verdure, die als 

Grünfläche durch ein Bauverbot charakterisiert ist, soll durch die vorliegende PAG-Änderung 

unterbrochen und wie der angrenzende Bereich als secteur de moyenne densité ausgewiesen werden. 

 

Weiterhin sieht die Planung "Ellerbierg" die Anlage von Retentionsmöglichkeiten auf der zurzeit als 

zone de circulation (Artikel 25) ausgewiesenen Fläche vor. Laut gültigem PAG ist dies jedoch nicht 

möglich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Zone wird ebenfalls im Rahmen der vorliegenden Teiländerung umklassiert und als secteur de 

moyenne densité ausgewiesen und ermöglicht somit die Anlage von Retentionsmaßnahmen in diesem 

Bereich. 
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Der im PAG dargestellte Fuß- und Radweg liegt auf der Fläche der geplanten Retentionsanlagen und 

soll daher in Richtung Straße verlegt werden. In der hier ausgewiesenen zone de verdure sind 

Grünflächen, öffentliche Parkflächen sowie Spielplätze ausdrücklich als zulässig erwähnt, so dass sich 

der kombinierte Fuß- und Radweg mit einer entsprechenden Gestalt�µ�v�P���~�����v�l���U�������o���µ���Z�š�µ�v�P�U���Y�•���•���Z�Œ 

gut in diese Zone integrieren lässt. Der PAP-Entwurf "Ellerbierg" sieht im Norden am Ortsausgang den 

Anschluss an diesen Fuß- und Radweg vor. Somit wird mit dem geplanten Lotissement eine neue fuß- 

und radläufige Verbindung zwischen der rue des Vignes und der route d'Echternach geschaffen. 

 

Die vorliegende punktuelle Änderung betrifft nur den grafischen Teil des PAG, da lediglich bereits 

bestehende Zonen erweitert resp. umklassiert werden. 
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�������]�o���µ�v�P���ò�W���W�Œ�}�i���š�����[���u� �v���P���u���v�š���‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ���—���o�o���Œ���]���Œ�P�—���t Ausschnitt Partie graphique, Plannr. 131053-1/01h, 

BEST, 06/2016 

 

Daraus ergibt sich folgende, für die vorliegende punktuelle Modifikation des PAG geltende, Leitlinie: 

�x Schaffung der Rahmenbedingungen für die umweltverträgliche Realisierung von Wohnraum 

in der Gemeinde Mertert am Ellerbierg, insbesondere die Ermöglichung einer geeigneten 

Erschließung und Regenwasser-Bewirtschaftung. 
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2.2. ZIELE LAUT ART. 2 DES MODIFIZIERTEN GEMEINDEPLANUNGS- UND -
ENTWICKLUNGSGESETZES VOM 19. JULI 2004 

 

 

 

Im Vordergrund der vorliegenden punktuellen Modifikation steht zum einen die möglichst rationelle 

Nutzung des Bodens im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung (Ziel a) sowie die harmonische 

Entwicklung der urbanen/ländlichen Strukturen (Ziel b): Die Änderung des PAG der Gemeinde 

Mertert ermöglicht die Erschließung eines neuen Baugebietes zur Schaffung von Wohnraum am 

Ortausgang von Wasserbillig in Richtung Rosport. Aufgrund der teilweise schwierigen topographischen 

Begebenheiten trägt die Erschließung der Planfläche über die route ���[�����Z�š���Œ�v�����Z�� �Ì�µ�u�� ���Œ�Œ���]���Z���v��

ökologischer Zielsetzungen bei, indem ein rationeller Bodenverbrauch angestrebt wird und der 

westliche Teil nur geringfügig bebaut wird, um schützenswerte Biotope zu erhalten.  

Des Weiteren ermöglicht die vorliegende Modifikation eine Abrundung der Ortschaft Wasserbillig nach 

Norden hin. Die Gebäudetypologien sollen sich an die bestehende Bebauung anpassen und somit eine 

harmonische Integration in die vorhandene Siedlungsstruktur fördern. Mit der Erschließung über die 

route ���[�����Z�š���Œ�vach wird zum einen eine direkte Verbindung, vor allem für Fußgänger und Radfahrer, 

zum Zentrum der Ortschaft Wasserbillig gewährleistet. Zum anderen ist ebenfalls ein Anschluss an die 

Infrastrukturnetze in der route ���[�����Z�š���Œ�v�����Z���uöglich. Über den Hauptsammler wird das anfallende 

Schmutzwasser in die Kläranalage im Hafen geleitet. Mit der Inbetriebnahme der regionalen Kläranlage 

in Grevenmacher (voraussichtlich September 2017), wird das Abwasser der Gemeinde Mertert in 

Zukunft dorthin abgeleitet. 

Mit dem neuen Lotissement, das durch die PAG-Modifikation ermöglicht wird, erfährt außerdem das 

Fuß- und Radwegenetz von Wasserbillig eine deutliche Aufwertung. Eine direkte Verbindung von der 
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Bebauung an der rue des Vignes über Ellerbierg zur route d'Echternach und weiter zur Sauer ist 

zukünftig möglich. 

Die rationelle Nutzung von Energien resp. Energieeinsparungen und die Nutzung erneuerbarer 

Energien (Ziel c) steht nicht im Vordergrund der vorliegenden Änderung, beeinträchtigt diese 

allerdings auch nicht. 

Eine Verdichtung im Rahmen der Entwicklung von städtischen und ländlichen Strukturen (Ziel d) 

kann in dem Sinne erreicht werden, dass die punktuelle Änderung des PAG der Gemeinde Mertert die 

Entwicklung eines neuen Baugebiets innerhalb des bestehenden Bauperimeters ermöglicht, in dem 

mittels Wohnbebauung eine gewisse Verdichtung erzielt werden soll.  

Während das Kulturerbe nicht im Vordergrund bei der Bebauung von Ellerbierg steht, wird das 

Naturerbe (Ziel e) explizit berücksichtigt: Die Erschließung von der route ���[�����Z�š���Œ�v�����Z�����µ�•�����Œ�u�‚�P�o�]���Z�š��

eine Verlagerung der Bebauung der PAP-Fläche auf den unteren, östlichen Hangbereich hin. Im Westen 

soll diese Fläche nur minimal überbaut werden, damit die bestehenden Grünstrukturen, die im 

Rahmen des ersten Teils der strategischen Umweltprüfung (SUP der Gesamtüberarbeitung des PAG) 

als Biotop nach Artikel 17 identifiziert wurden, erhalten und weiterentwickelt werden können. Da die 

gesamte Fläche als sehr kritisch für eine Überbauung bewertet wurde, wurde im Rahmen der SUP21 

eine vertiefende Artenschutzuntersuchung erstellt (Gutachten zu Vögel und Fledermäuse �t P.A.P. 

Ellerberg Wasserbillig, Milvus GmbH, 2016), die folgende Minderungs- und 

Kompensationsmaßnahmen vorsieht:  

�x Konzentration der Bebauung auf den östlichen, flacheren Teil des Hangs 

�x Entwicklung einer Magerwiese durch ein Mahdkonzept auf dem westlichen, steileren 

Hangbereich 

�x Durchführung von Rodungsmaßnahmen ausschließlich von Anfang Oktober bis Ende Februar 

�x Prüfung potenzieller Fledermaus-Strukturen auf Fledermausbesatz kurz vor Rodungsbeginn  

Der PAP-���v�š�Á�µ�Œ�(���c���o�o���Œ�����Œ�P�^�U�������Œ���‰���Œ���o�o���o���Ì�µ�Œ���À�}�Œ�o�]���P���v�����v���W���'-Änderung in Prozedur gegeben wird, 

berücksichtigt diese Maßnahmen im reglementarischen Teil�U�� �]�u�� �����Ì�µ�P���Z�‚�Œ�]�P���v�� �c�P�l�}�o�}�P�]�•���Z���v 

�,���v�����µ���Z�^���µ�v���� �����]�� �����Œ�� ���Œ���Œ����itung der Konvention nach Genehmigung des PAP. Die SUP2 für den 

Gesamt-PAG stellt ebenfalls die erforderlichen Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen dar, 

sodass für die Bebauung des Ellerbierg eine hohe Umweltverträglickeit gewährleistet wird. 

                                                        
1 Stellungnahme zur SUP1 vom 29. Juni 2015, Réf.: 80368/PP 
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Im Zusammenhang mit dem Regenwasserkonzept soll eine zum größten Teil offene 

Regenwasserretention auf der Fläche stattfinden. Das Regenwasser soll über offene Gräben und 

Becken, die naturnah zu gestalten sind, auf der Fläche versickern. Ein Überlauf soll an das bestehende 

Regenwasserkanalnetz angeschlossen werden. Die Ausgestaltung der Regenwasserbewirtschaftung 

wird im "Ökologischen Handbuch" zum PAP geregelt.  

Die punktuelle Modifikation steht nicht im Widerspruch zu den Zielen, die sich aus Sicherheit, 

Gesundheit und Hygiene ergeben (Ziel f). Insbesondere hat die punktuelle Modifikation keine 

���µ�•�Á�]�Œ�l�µ�v�P���v�� ���µ�(�� �����•�� �<���‰�]�š���o�� �s�/�/�/�� �c�^�}�o�]���]�š� �U�� �•� ���µ�Œ�]�š� �� ���š�� �•���o�µ���Œ�]�š� �� �����•�� ���}�v�•�š�Œ�µ���š�]�}�v�•�^�� �����•��

Bautenreglements der Gemeinde Mertert, welches Vorschriften zur Sicherheit und Hygiene festhält.  

 

2.3. ZIELE DER PLÄNE UND PROGRAMME LAUT RAUMORDNUNGSGESETZ 

VOM 21. MAI 1999 /  VOM 30. JULI 2013 

 

Folgende Pläne und Programme wurden auf Basis des modifizierten Raumordnungsgesetzes vom 21. 

Mai 1999 erarbeitet: 

�x Als umfassende Planungen das �W�Œ�}�P�Œ���u�u�������]�Œ�����š���µ�Œ�����[���u� �v���P���u���v�š�����µ���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ����(PDAT) 

von 2003, das durch das Integrative Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept (IVL) von 

2004 in quantitativer Hinsicht ergänzt wird 

�x Als fachliche Planungen die verschiedenen Plans directeurs sectoriels (PDS): 

- Lycées (règlement grand-ducal du 25 novembre 2005) 

- Décharges pour déchets inertes (règlement grand-ducal du 9 janvier 2006) 

- Stations de base pour réseaux publics de communications mobiles (règlement grand-
ducal du 25 janvier 2006) 

- Transports (projet du règlement grand-ducal du 19 juin 2014) 

- Paysages (projet du règlement grand-ducal du 19 juin 2014) 

- �•�}�v���•�����[�����š�]�À�]�š� �•��� ���}�v�}�u�]�‹�µ���•���~�‰�Œ�}�i���š�����µ���Œ���P�o���u��nt grand-ducal du 19 juin 2014) 

- Logement (projet du règlement grand-ducal du 19 juin 2014) 2. 

Bisher wurde weder der plan directeur régional für die Region Osten erstellt, noch existiert ein plan 

���[�}�����µ�‰���š�]�}�v�����µ���•�}�o auf dem Territorium der Gemeinde Mertert, sodass sich hieraus keine Aussagen 

für die vorliegende punktuelle Modifikation des PAG ergeben. 

                                                        
2 Die Entwürfe der vier PDS von Juni 2014 wurden im November 2014 zurückgezogen, jedoch verbleiben die diesbezüglichen 
Aussagen vorerst im vorliegenden Dossier, damit die Situation möglichst umfassend dargestellt werden kann.  
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A. PROGRAMME DIRECTEUR D�[AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Die Gemeinde Mertert befindet sich gemäß der räumlich-strukturellen Gliederung des PDAT innerhalb 

�����•�� �o���v���o�]���Z���v�� �Z���µ�u�•�� �u�]�š�� �s���Œ���]���Z�š�µ�v�P�•���v�•���š�Ì���v�� �~���•�‰�������� �c�Œ�µ�Œ�����]�v�^�•�� �µ�v���� �]�•�š�� �Ì�µ�•���u�u���v�� �u�]�š�� �����u��

benachbarten Grevenmacher als städtisches Zentrum im ländlichen Raum gekennzeichnet. Der 

�c���•�‰�������� �Œ�µ�Œ�����]�v�^�� �•�š���o�o�š�� ���]�v���� �•�Á�]�•���Z���v�•�š�µ�(���� �Ì�Á�]�•���Z���v�� �����u�� �µ�Œ�����v���v�� �µ�v���� �����u�� �o���v���o�]���Z���v�� �Z���µ�u�� �����Œ�X��

Obwohl in diesem Übergangsbereich viele Merkmale des ländlichen Raums vorzufinden sind, 

entwickeln sich dort gleichzeitig spezifische Merkmale städtischer Räume aus. Verkehrstechnisch ist 

dieser Bereich aufgrund der Nähe zum verdichteten Raum gut angebunden.  

Weiterhin ist die Gemeinde Mertert, wie auch der überwiegende Teil der Region Ost als 

Entwicklungsraum im ländlichen Milieu gekennzeichnet. Hierbei handelt es sich generell um grenznahe 

Bereiche des ländlichen Raums, die eine geringe wirtschaftliche Diversifizierung sowie 

Einwohnerdichte aufweisen. Für sie werden Strategien gefordert, die ihre wirtschaftlichen Interessen 

mit den ökologischen Herausforderungen in Einklang bringen, wodurch eine integrierte ländliche 

Entwicklung und eine Aufwertung des Kulturerbes erreicht werden soll.  

Die Schaffung von Wohnraum in der Fortsetzung der bestehenden Siedlungsstruktur, die durch die 

vorliegende punktuelle Modifikation des PAG ermöglicht wird, unterstützt die Entwicklung im 

ländlichen Milieu vor allem in sozialer Hinsicht. 
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Folgende, im �W�����d���~�W�Œ�}�P�Œ���u�u���� ���]�Œ�����š���µ�Œ�����[���u� �v���P���u���v�š�����µ���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���• definierten, Ziele werden 

mit der vorliegenden punktuellen Modifikation des PAG unterstützt: 

Städtische und ländliche Entwicklung 

 

Politisches Ziel I: 

Schaffung und Erhaltung von dynamischen, attraktiven und wettbewerbsfähigen 

Städten, Agglomerationen und städtischen Regionen 

Durch die Ermöglichung der Schaffung von Wohnraum unterstreicht die vorliegende PAG-

Änderung die Position der Gemeinde Mertert als Wohnvorranggemeinde und fördert 

somit die Attraktivität und die Dynamik der Ortschaft Wasserbillig. 

 

 

Politisches Ziel III: 

Entwicklung einer umweltverträglichen Siedlungsstruktur nach dem Prinzip einer 

nachhaltigen Raumentwicklung 

Die Schaffung von Wohnraum in der Fortsetzung der bestehenden Siedlungsstruktur 

findet im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung statt.  

 

 

Politisches Ziel IV: 

Schaffung von Städten und Dörfern, die den sozialen Anforderungen gerecht werden, 

eine hohe Lebensqualität bieten und die Politik der sozialen Integration fördern 

Die vorliegende Änderung des PAG ermöglicht die Schaffung von Wohnraum für Familien 

in der Fortsetzung der bestehenden Siedlungsstruktur. Zudem verfolgt die Gemeinde 

Mertert noch weitere Wohnbauprojekte, beispielsweise die Umstrukturierung des 

Zentrums von Wasserbillig, wo Wohnraum für Senioren entstehen soll. Das 

Zusammenspiel der verschiedenen Projekte erlaubt es der Gemeinde, durch die 

Entstehung einer gesunden Mischung an Wohnraumangeboten, die soziale Integration zu 

fördern und die Lebensqualität innerhalb der Ortschaft Wasserbillig zu verbessern.  
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Politisches Ziel V: 

Förderung des Polyzentrismus und der dezentralen Konzentration 

Die Schaffung von Wohnraum außerhalb der Agglomeration um die Stadt Luxemburg 

fördert den Polyzentrismus und die dezentrale Konzentration. Durch das Zusammenspiel 

�À���Œ�•���Z�]�������v���Œ���W�Œ�}�i���l�š�����~�^�š���Œ�l�µ�v�P�������•���•���v�š�Œ�µ�u�•���À�}�v���t���•�•���Œ���]�o�o�]�P�U���t�}�Z�v�����µ�‰�Œ�}�i���l�š���U���Y�•��

bildet die Gemeinde Mertert zusammen mit dem Regionalzentrum Grevenmacher einen 

Entwicklungsraum mit zentralen Funktionen. Begünstigt durch die gute 

verkehrstechnische Anbindung an das Oberzentrum Luxemburg-Stadt, wird somit die 

polyzentrale Entwicklung des Großherzogtums vorangetrieben. 

 

Verkehr und Telekommunikation 

 

Politisches Ziel II: 

Verlagerung des verbleibenden Verkehrs auf umweltverträgliche Verkehrsträger 

Insgesamt sind durch die Förderung einer relativ kompakten Siedlungsform auf engstem 

Raum gute Voraussetzungen für den sanften Verkehr gegeben. Vom Plangebiet aus sind 

alle wichtigen Einrichtungen (Versorgung, Schulen, Sportanlagen, Gewerbe, Naherholung, 

Verwaltung etc.) fußläufig oder mit dem Fahrrad problemlos zu erreichen. Der Bahnhof 

von Wasserbillig liegt in knapp 650m Entfernung und ermöglicht eine schnelle Verbindung 

�Ì�µ�Œ�� �^�š�����š�� �>�µ�Æ���u���µ�Œ�P�X�� ���]���� ���µ�•�Z���o�š���•�š���o�o���� �c���]�u���š�]���Œ���^��an der route ���[�����Z�š���Œ�v�����Z��

gewährleistet zudem eine gute Anbindung an die Regionalzentren Grevenmacher und 

Echternach. 

Durch die PAG-Änderung wird die Realisierung von 18 Wohneinheiten ermöglicht, von 

denen lediglich 2 über eine Verlängerung der rue des Vignes erschlossen werden und 16 

über die Stichstraße direkt an die route d'Echternach. Über die route d'Echternach ist der 

P+R Aire de Wasserbillig an der Autobahn ohne Ortsdurchquerung in wenigen Minuten 

erreichbar. 

Weiterhin erfährt das Fuß- und Radwegenetz von Wasserbillig durch das geplante 

Lotissement eine deutliche Aufwertung: Eine direkte Verbindung von der Bebauung an 

der rue des Vignes über Ellerbierg zur route d'Echternach und weiter zur Sauer ist 

zukünftig möglich. 
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Umwelt und natürliche Ressourcen 

 

Politisches Ziel I: 

Langfristiger Erhalt, Wiederherstellung und Weiterentwicklung der ökologischen, 

sozialen und ökonomischen Funktionen der Naturräume auf der gesamten Landesebene 

Die Erschließung von Ellerbierg von der route ���[�����Z�š���Œ�v�����Z��aus ermöglicht eine 

Verlagerung der Bebauung auf den unteren, östlichen Hangbereich hin. Im Westen soll 

diese Fläche nur minimal überbaut werden, damit die bestehenden Grünstrukturen, die 

im Rahmen des ersten Teils der SUP der Gesamtüberarbeitung des PAG als Artikel 17-

Biotop identifiziert wurden, erhalten und weiterentwickelt werden können. Da die 

gesamte Fläche als sehr kritisch für eine Überbauung bewertet wurde, wurde im Rahmen 

der SUP2 eine vertiefende Artenschutzuntersuchung erstellt, die verschiedene 

Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen vorsieht, welche auf der Ebene des PAP in 

die Planung integriert werden. 

 

 

Politisches Ziel II: 

Eine nachhaltige Nutzung des Bodens und der naturräumlichen Ressourcen landesweit 

sicherstellen 

In Fortsetzung der bestehenden Siedlungsstruktur soll neuer Wohnraum entstehen und 

somit ein kompaktes und zusammenhängendes Siedlungsgefüge der Ortschaft 

Wasserbillig angestrebt werden. In diesem Sinne trägt diese Abrundung der Ortschaft 

nach Norden hin zu einer nachhaltigen Bodennutzung bei. 

 

Im Rahmen des « Observatoire du Développement Spatial (ODS) » erfolgt ein Monitoring der 

räumlichen Entwicklung im Hinblick auf die Ziele und Maßnahmen, die im PDAT und IVL formuliert 

sind. Neben einer ersten Studie im Mai 2008 (« Suivi du développement territorial au Luxembourg à la 

�o�µ�u�]���Œ���� �����•�� �}���i�����š�]�(�•�� ������ �o�[�/�s�> ») wurden 2012 mit den beiden Studien « Suivi du développement 

territorial au Luxembourg à la lumière d���•�� �}���i�����š�]�(�•�� ������ �o�[�/�s�> » und « La centralité urbaine au 

Luxembourg : analyse et perspectives » verschiedene Daten und Analysen zur territorialen Entwicklung 

auf Gemeindeebene vorgestellt.  

Für die heutige Region Osten sieht das ODS verschiedene Probleme, woraus es das Resultat zieht, die 

Region in ihrem jetzigen Zuschnitt nicht weiter zu verfolgen. Mertert soll zusammen mit Grevenmacher 

genau wie Echternach auf der dritten Stufe der urbanen Hierarchie eingestuft werden. Die derzeitigen 
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CDA Remich und Junglinster bleiben zwar urbane Entwicklungszentren, jedoch ohne strukturierende 

Funktion auf regionaler Ebene (Etude: « La centralité urbaine au Luxembourg : analyse et 

perspectives », CEPS / Instead, 2012, S. 89).  

Die Gemeinde Mertert selbst erhält einen Zentralitätsfaktor, der ihr innerhalb der damaligen 116 

Gemeinden Rang 18 zuweist. Insbesondere die wirtschaftliche und kommerzielle Zentralität �t das 

Vorhandensein vieler Unternehmen und Geschäfte �t steht bei der Gemeinde Mertert im Vordergrund. 

Im Vergleich zur heutigen Situation, die Mertert als IVL-Gemeinde resp. vorgesehene 

Wohnvorranggemeinde bereits eine prioritäre Entwicklung zugesteht, erfährt die Gemeinde durch die 

Nennung als Regionales Zentrum zusammen mit Grevenmacher im Rahmen der vorbereitenden 

Arbeiten eine gewisse Aufwertung ihres Status innerhalb der räumlich-strukturellen Entwicklung des 

Großherzogtums. 

Die vorliegende punktuelle Modifikation des PAG trägt zur Schaffung von Wohnraum in der Gemeinde 

Mertert bei. Somit erfüllt die Gemeinde ihre Ziele als Wohnvorranggemeinde und schafft zusätzlich die 

nötige kritische Masse, um die Funktionsmischung, die im Zentrum von Wasserbillig vorhanden ist, zu 

erhalten, ggf. sogar zu verstärken. 

Das im Rahmen des Integrativen Verkehrs- und Landesentwicklungskonzepts (IVL 2004) erarbeitete 

Einwohnerszenario sieht für die Gemeinde Mertert ein Bevölkerungswachstum von bis zu 30% 

zwischen 2002 und 2020 vor. Dies wird mit den für das im Einwohnerszenario angestrebte 

Bevölkerungswachstum nicht ausreichenden Flächenpotenzialen in Grevenmacher und Remich �t zwei 

der vier zentralen Orte der Region Osten �t begründet, wodurch Mertert ebenso wie Mondorf-les-Bains 

als Entlastungsgemeinde fungiert und mittels eines überdurchschnittlichen Wachstums als neues 

Zentrum ausgebildet werden soll. Gleichzeitig wird mit einer Zunahme der Arbeitsplätze in der 

Gemeinde Mertert um 10 bis 50 % gerechnet.  

Wie im nationalen Durchschnitt wurden die Wachstumszahlen auch in der Gemeinde Mertert einige 

Jahre früher erreicht.  

Die punktuelle Modifikation schafft die Voraussetzungen, ein größeres Wohnraumpotenzial zur 

Verfügung zu stellen und somit das Bevölkerungswachstum weiter zu unterstützen. 

 

 

 

 



PAG-Änderung Mertert �t Wasserbillig �t Accès Ellerbierg 

  25/27 

B. PLANS DIRECTEURS SECTORIELS 

Die vorliegende punktuelle Modifikation ist nicht direkt von Aussagen der verschiedenen PDS 

betroffen. Generell passt sich der Entwurf zum PDS Logement mit der Ausweisung der Gemeinde 

Mertert als Wohnvorranggemeinde in die im PDAT und IVL bereits formulierten Ziele ein.  

C. AUSFÜHRUNGSPHASEN DES PAG 

Die Umklassierung des Plangebiets von rund 6,15 ar geschieht in einem einzigen Schritt, eine 

Unterteilung in Phasen ist nicht sinnvoll. 
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3. ANNEXE 

���À�]�•���c���]�•�‰���v�•���^���^�h�W���~�Z� �(�X�W���ô�ó�X�ì�ó�õ�l���>�• 






